
Die vier synodalen CNrıtitie (Situations- Hermann Schüepp
analyvse, Beschreibung der Grundvorstellung Hiıstorische intergründe und
VO  . Kirche, Konkretisierung ın den Bewäh-
rungsfeldern und Feststellung der vordring- heutige PraxIı1ıs der Pfiarrwahlrechte

1Im Bıstum Basellichen Schritte) enNnge Vorgaben, daß
Z nde 1nNe Art „Abschlußdeklaration“ Wıe Öfter ın der Kırchengeschichte wurdeentstehen mußte Es sollte allerdings uch
klar werden, daß nicht die ın den Bewäh- uch das Pfarrwahlrecht der katholıschen

Kırche ın der Schweiz UVO  S staatlıcher eıterungsfeldern enthaltenen Beschlüsse nıvel-
liert würden. Es sollte deutlich werden, daß aufgedrängt und dıes ın Kulturkampfzei-

letztlich 1nNe Verlebendigung VO.  5 Kır ten. Obwohl der Priestermangel kaum mehr
2NeEe Wahl zwıschen mehreren Praiesternche geht, die „Sehnsucht, aut 1ıne NeUe

Art Kirche SS Um bel der Umsetzung Läßt, wırkt ıch dıe Beteılıgung der Pfarrge-
meınden her der Bestellung DO'  S Pfarrernder Einzelvorschläge dieses Gesamtanliegen

N1ıC AUS dem Auge verliıeren, bitten die (und anderen Seelsorgern) uch heute ehr
Synodalen ın ihrer Schlußerklärung ‚Worauf DOSILLU (1LUS red

uUuNs ankommt“ die Gläubigen, sich immer
wleder dem Anspruch ottes 1mM Wort der Pfarrwahlrechte werden nicht NUur 1mM B1S-
Heiligen Schrift stellen und 1n (‚emel1n- tum asel, sondern uch ın den andern Bı1s-
schaft mi1t anderen der Realısıerung Qies tumern der Schwelz War 1n verschleden
SCr Frohen Botschaft arbeiten. DiIie Be- ausgestalteter Mitwirkung der Lalen heute
griffe „Umgang mi1t der Heiligen Schrift“ weitgehend als normales usammenwirken
und „kleine christliche Gemeinschaftften“ zwischen Bischof und Kirchenvolk betrach-

VO Bischof 1imMmmMer wieder sehr stark tet DiIie demokratischen Elemente in der
ın die Dıiskussion eingebracht worden. Kirche sSind 1n den ehn Kantonen uNnseTrTes

. Der nachsynodale Prozeß Bıstums verschieden ausgeprägt In den ka-
tholischen Gebieten gab viele ehr alte

DiIie Synodalen sind aufgefordert worden, derPatronatsrechte m1T Präsentatıons-
ihre Erfahrungen 1n der Synode VOL Ort wWwel- Kollaturrecht, die VOTL em, WEnnn S1Ee 1 Be-
terzusagen. Idıe Bistumsleitung hat 1n Deka-
natsbesuchen versucht, die Ergebnisse der C117 VO  5 Korporationsgemeinden der ande-

[ @A  = demokratisch strukturierten Örper-Synode die Basıs bringen. Be1l allen DO- schaften 10 VO  5 alters her nach demo-
sıtıven Erfahrungen eiınes dialogischen Kl1- kratischem Muster ausgeübt wurden.
1Nas ın der Synode haben sich hler schon

Be1l der Staatsordnung, die anfangsReibungsverluste bemerkbar gemacht. Nicht
alle ynodalen VOT em e1ıle des Klerus des Jahrhunderts entstand, wurden den

ZU eil Nne  e umschriebenen gleichberech-bereit, wirklich als „Werber “ fÜür einen
solchen Prozel3 1n den Gemeinden aufzutre- tıgten und selbständigen Kantonen, denen

ten Die Dekanatsbesuche hatten m1ıtunter uch die Kirchenhoheit zugesprochen WarL,
katholische Gebiete als Minderheiten e1N-den Charakter VO  b Pflichtveranstaltungen

un! wurden uch und gerade VO  a aupt- verleibt. DiIie ST etwas später gesetzlich VeI-

ankerte Niederlassungsfreiheit brachte dannamtlichen nicht gut angenNOMMEN. Da,
ber AUS den (Gemeinden un! Verbänden 1ne immer stärkere Vermischung der Kon-

fessionen. Diese sachen en vıel belheraus der Wunsch Synodale herangetra-
gen wurde, Informationen AUuS der Synode dem VOL em 1n diesen konfessionell g_
erhalten un! darüber arbeiten, gibt mischten Kantonen csehr harten Kirchen-
csehr fIruchtbare Ansätze elıner Auseinander- kampfT, der twa 18330 ıs 1880 dauerte und
seizung mıi1t den Synodenergebnissen. 1 Kulturkampf der siebziger Jahre selinen

Höhepunkt erreichte.Auch auft Diözesanebene krankt die Fortfüh-
rung des 1ın der Synode sehr DOS1E1LV begonne- In den melsten Kantonen gab damals 1ıne

radikale, kirchenkämpferische Regilerung,1E  - Dialogs bestehenden Strukturen, die
hben Nn1ıC synodale Strukturen SiNnd, un: oft welche die Kirche als Instıtution des Staates

mangelnder e1t Z ausführlichen (G@e- verstand und deshalb jeden äaußeren Einfluß
spräch. (auch den des Bischof{s) bekämpfte. ntier
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dem Vorwand, die katholischen Bürger bei ständige Körperschaften stehen S1E aller-
Pfarrerernennungen VOTL der Eigenmächtig- dings partnerschaftlich der kirchenrechtlich
keit der kıirc.  ıchen Institutionen schüt- strukturierten Kirche gegenüber. Die Lan
ZCHI, rıssen die kantonalen Behörden el Je- deskirche besteht Aaus den Kirchgemeinden,
der Gelegenheıit die Patronatsrechte sich, die WalLr unter Aufsicht der Landeskirche

Einiluß aut die Pfarrerernennungen als eigenständige Körperschaften euerNnNno-
nehmen. Dies geschah VOTL em be]l der Aa heit haben und außer den Pfrundgütern un
hebung VO  5 Ööstern und Stiften, die damals den Stiftungen, die S1E 1Ur verwalten, ES1L-
viele Patronatsrechte besaßen. Um die far- ZeT des Kirchengutes ihrer Kirchgemeinde
Ter den Staats- der Gemeindebeamten S1ind. Das Terrıtoriıum der Kirchgemeinde
gleichzustellen, verschiedene kanto- WarLr ursprünglich m1 dem der Pfarrei iden-
nale Reglerungen bemüht, UrC (‚;esetzeser- tisch Durch die nachträgliche Bildung VO  -

lässe Wahl und perlodische Wiederwahl der Tochterpfarreien gibt heute viele Kirchge-
Pfarrer durch den aa der durch die (ze- meinden mıiıt mehreren Pfarreien. Sowohl die
meinden einzuführen. Besonders energisch Landeskirchen Ww1e uch die Kirchgemein-
wehrten sich die kirchlich Verantwortlichen den Sind aut Je ihrer Ebene besorgt die

die Wiederwahl, wodurch eın der Re- Beschaffung der ıttel für die Seelsorge,
gıierung ungenehmer Pfarrer abgesetzt WeTr - WOZU auch die Besoldungen der Seelsorger
den konnte. Gegen diesen staatlichen RA gehören. S1e vertreten die katholische KI1Ir-
gr1If 1n die Rechte der iırche VOrerst che gegenüber anton un:! politischer (ze-
nicht NUu.  E tast alle Priester, sondern uch die meinde. In allen kirchlichen Angelegenhei-
große Mehrheit der katholischen Lalen. Das ten bleiben die Rechte der kıiırc  ıchen
Gemeindepfarrwahlrecht wurde dann den- Obrigkeıit vorbehalten
noch VO  > den (jemeinden begrüßt, den Analog der politischen Kantonal- und (ze-
kKeglerungen den Riegel zuzuschieben, weder meindestruktur SINnd die staatskirchlichen
den Pfarreien noch dem Bischof genehme Temı1en demokratisch strukturiert Als IS
Priester nach ihrer Wahl aufzuzwingen. IDTe@-- gislative gibt die Kirchgemeindever-
SCS Gemeindewahlrecht bewährte sıch dann sammlung und die kantonale Synode. KExe-
VOT allem 1M Höhepunkt des Kulturkampfes kutıv SINd der Kirchgemeinderat und der
ın den siıebziger Jahren, verschiedene Re- kantonale Kirchenrat.
gıerungen qalles daransetzten, der O0 Die Pfarrwahlrechte ım Bıstum Basel Sind,
i1schen Staatskirche ZU. Durchbruch W1€e die folgende Zusammenstellung ze1l ın
verhelfen. 1ele kirchentreue Katholiken den einzelnen Kantonen staatskirchenrecht-
nahmen anfänglich m1t gemischten (Sefüh- lich verschieden geregelt.
len den Pfarrwahlen teil S1e ühlten sıch anton AÄargau: Die Kirchgemeindever-
ın elıner Notstandsituation un! dank- sammlung ist zuständig für die Wahl un
bar für die arende Entscheidung VO KOom, Wiederwahl der Pfarrer (vierJährige Amts-
ın welcher 18379 erklärt wurde, dalß Staatsge- per10de), die der Urne erfolgt. In den Ql
setzliche Pfarrwahlen tolerijert werden kön- gemeınen estiımmungen des Organisatlions-
Nen STAaLUuieEeS 1st testgehalten: „Dıie kirchliche Z
In den achtziger Jahren des etzten Jahrhun- ständigkeitsordnung bleibt vorbehalten C6

derts hat sich dann das Verhältnis zwischen anton Basel-Landschaft: Der Pfarrer wIird
iırche und S wesentlich entspannt. Die nach Vereinbarung mi1t dem Bischof aut Vor-
Kirchen 1n den einzelnen Kantonen konnten schlag des Kirchgemeinderates durch die
sich 1ın einem weılt gespannten Rahmen se|- Stimmberechtigten der Kirchgemeinde 1mM
ber organısıleren. Auf diesem Hintergrund Urnenverfahren auf fünt Jahre gewählt. Kür
entstand dann uch eın der reformierten die Wiederwahl 1st 1ne stille Wahl vorgeSse-
Kirche analoges katholisches Staatskirchen- hen, WEnl dagegen kein Einwand erhoben
Lum, das ıch allerdings 1m wesentlichen qa1ııT wIird.

anton Basel-Stadt: Eıne Pfifarrwahlkom-die Verwaltung der iırche beschränkt. Man
nennt diese VO  — den Kantonen anerkannten m1lss1ıon bestimmt AUS der ihr VO Bischof
Kirchen Römisch-Katholische Landeskir- unterbreiteten 1STe einen Kandıdaten, wel-
hen Als „staatskirchenrechtliche”“ eigen- her der Wahl durch die timmberechtigten
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der Pfarrgemeinde unterliegt. Eiııne solche anton Thurgau: Die Pfarrer SiNnd unter
findet ferner nach Ablauf der fünfjährigen Wahrung der Rechte des Bischofs uUrc die
mtsdauer des Pfarrers STa Belde Wahlen Stimmberechtigten der Kirchgemeinde ın
können 1m stillen Wahlverfahren erfolgen, geheimer Abstimmung wählen bberu-
Wenn nıcht VO.  ; hundert Stimmberechtigten fungen Sind nach den Vorschriften des kan-
1ne Urnenwahl verlangt wird tonalen Rechtes vorgesehen.
anton Bern: )Das Kirchenwesen der refor- anton ZUG. Die Kirchgemeinden Sind bis
mılerten, der römisch-katholischen und der heute noch nicht 1n elıner Landeskirche, SO171-

christkatholischen Landeskirchen 1st Urc dern NUr 1n einem losen Verband INmMenNn-
eın gemeinsames staatliıches esetz geregelt. geschlossen. Die alten Kollaturrechte ind
DiIie Wahl der Geistlichen kommt den Kirch- ber VO.  } den kantonal anerkannten Kirch-
gemeinden Für die Wahlfähigkeit ist die gemeinden 1ın Pfarrwahlrechte umgewandelt
Auinahme 1n den bernischen Kirchendienst worden.
Voraussetzung, die aut Grund elines empfeh- Fruchtbares Zusammenwıirkenlenden Gutachtens der Prüfungskommission
(heute AdUus katholischen Pfarrern bestehend) DO'  - Kırchgemeinden (Pfarren)
un! des Bischof{fs durch den KReglerungsrat Un Kırchenleitung (Bıstum)
geschieht. Dıe Pfarrer werden für 1ne Amts- Von außen gesehen mag recCc schwieri1g
dauer VO  b sechs Jahren gewählt. Wahl un:! erscheinen, W1e€e das diözesane Personalamt
Wiederwahl können 1mM stillen Verfahren EI- mıiıt den 1ın den ehn verschledenen, landes-
folgen, wWenn VO.: Kirchgemeinderat 1U eın kirchlich festgeschriebenen atutien un:!
andıda vorgeschlagen wird un:! VO  } den Gesetzen, die VO Bischof heute nicht 1U  —

Stimmberechtigten keine weıteren Vorschlä- notgedrungen akzeptiert SINd, bel der Pfarr-
gemacht werden. Durch die Wahl wIird eın stellenbesetzung zurechtkommt. Als

Pfarrer ZU. Staatsbeamten un! SOomı1t uch Schweizer Sind WI1Tr gewohnt, miıt demo-
VO aa besoldet. kratischen Strukturen umzugehen. Wır
anton Jura: Nach Konsultation des Kirch- schätzen ausgeprägtes Subsidiaritäts-
gemeinderates un! des Pfarreirates werden prinzıp. Wır fiinden normal, daß die Kirch-
die Pfarrer durch den Bischof ernannt. gemeinde, welcher die Steuerhoheit
anton Luzern: Viele alte Patronats- un:! kommt, über Budget und Steuersatz ent-
Kollaturrechte sind erhalten geblieben. Fil- sche1idet Nur eın geringer eil des Steuer-
nıge dieser Rechte hat die kantonale Regle- einkommens fließt 1n die Kasse der Landes-
rung 1mM etzten Jahrhundert sich ger1ıssen kirchen, und diese wlıederum lassen Va

un! übt uch heute noch das Wahlrecht aus Steuergeld als Ireiwillige Zuwendung
[Dıie Landeskıirche SEetz sich 1n ihrer Verfas- FEr 1,500.000,— dem Bistumshaushalt
SuNg dafür e1n, daß alle Pfarrer durch die kommen. Miıt dieser kleinen Summe stehen
Kirchgemeindeversammlung gewählt WEI — dem Bischof keine Geldmittel Z.U.  R Verfü-
den können. [DDıie Wahlrechte spielen aber 1N- gung, etiwas durchzusetzen. Das mindert
sofern 1ne untergeordnete O  e! da die An- ber selıne geistliche und Jurisdiktionelle
stellung und Besoldung 1n die ompetenz Autorı1tät nıcht
der Kirchgemeinde fällt Dıe Neubesetzung elıner Pfarrstelle läu{ft
anton Schaffhausen: Die Kirchgemeinden TOLZ der verschiedenen Strukturen 1n den
wählen ihre Pfarrer der Urne. Nach ADs. einzelnen Kantonen nach eiınem vergleich-
lauf der achtjährigen Amtsdauer können die baren uster ab Die vakante Pfarrstelle
Pfarrer ın tıller Wahl bestätigt werden, wird 1 amtlıchen eil der Schweizerischen
fern nicht ehn Prozent der Stimmberechtig- Kirchenzeitung ausgeschrieben. Interessen-
ten ıne Wiederwahl verlangen. Allgemeın ten en sich beim diözesanen Personalamt
hält die Landeskirche fest, dalß S1e der gel- melden, das die Anmeldungen prüft, mıt
tenden Diözesanordnung untersteht. den Kandidaten eın Gespräch führt und die-
anton OLOENUTN. Die Kirchgemeinden SiNnd dem für den Wahlvorschlag zuständigen
selbständige Körperschaften. Das Pfarr- rem1ıum meldet. Dieses entscheidet, ob der
wahl- und Wiederwahlrecht Sind durch das Kandidat Z  — Wahl vorgeschlagen wird Vor
kantonale Gemeindegesetz geregelt. Jahren standen noch recht oft mehrere
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Kandidaten ZU  E Wahl Beım eutigen Tar- gen Priestern die Pfarrverantwortung
rermangel ist ber her die Ausnahme, übertragen. Beiden wurde dann uch baldd d A i an WenNn ıch jemand auft ıne Ausschreibung VO: Kirchgemeinderat wleder gekündigt,
meldet. Deshalb 1st die KForm der Berufungs- weiıil S1e TÜr die Pfarrei untragbar In
wahl fast Z Normalfall geworden, wobel einıgen anderen Fällen War der Bischof be-
das Personalamt ın Absprache mıiıt der Wahl- reit, solche ihm zuwenig bekannte Priıester
behörde nach einem geeıgneten Kandidaten gleichsam auf T als Administratoren
sucht, ber einen solchen oft erst. nach langer einzusetzen. Soweılt ich zurückblicken kann,
Vakanz der überhaupt nicht Lindet hat ber n1ıe 1Nne Pfarrwahl hne Zustim-
DIie Bildung der Urc den Priestermangel Mung des Bischof{fs stattgefunden.
notwendigen Seelsorgeverbände SEiIZ die Dadüreh. daß die staatskirchenrechtlichen

(Gesetze un! Verfassungen VOL em ezüg-Zustimmung der betroffenen iırchgemein-
den OLIauUs, sich 1n einem Zweckverband lıch der Verwaltung, der Schaffung VO  ) Seel-
sammenzuschließen, [Ür den Eınsatz e1l- sorgestellen und deren Besetzung den D
1165 Seelsorgeteams die nötıgen Vereinbarun- Ozesanen 1ın vielen elangen demokratische
gen treitfen. Die dazu ofIt mühsamen und Rechte gewährleisten, wird ihnen die Ver-

antwortiung übertragen, die Voraussetzun-langwilerigen Gespräche m1t Kirchgemeıin-
deräten und oft uch m1 anzen Kirchge- gen schaffen, dal sich lebendige Kirche
meindeversammlungen lohnen ich aber, ereıgnen kann. Die Leıtung der ırche bleibta I  5 A  ı s ıa ber beim Bischof. Durch die Wahlrechte derWEl dann doch endlich das ELE Konzept
überzeugt un! ihm zugestimm wird Daß Pfarreiangehörigen WwITrd eın Pfarrer nicht

1U eın VO Bischof Beauftragter, sonderndabe!l jede Pfarreı (außer den ganz einen
1Ne eıgene Bezugsperson haben will, sSEe1 dies uch e1in VO  . der Pfarrei Beruftfener. Diese
der das Team leitende Pfarrer der e1n theo- Akzeptanz ist wichtig TÜr das gegenseitige

Vertrauensverhältnis. Die Wahlbehördenlogisch ausgebildeter un 1ın der Pastoral Er-S A en  S B E en e A Tahrener Diakon der Laientheologe/in, i1st prüfen Jeweils Pfarrkandidaten m1t großem
Verantwortungsbewußtsein gegenüber dertür NSeTe Verhältnisse selbstverständlich,

jede Pfarrei sehr auft ihre Eigenstän- Pfarreil. Referenzen werden eingeholt. In (S@:-
sprächen werden gegenseıltige rwartungendigkeit PpOC.

Obwohl der Bistumskirche Basel 1 etzten geklärt, Was N1ıC allzu selten Z Abbruch
Jahrhundert viele demokratische emente der Anstellungsverhandlungen Tführt Kür

das Personalamt edeute dies, daß be1l alaufgezwungen wurden, möchten WI1r diese
heute nicht mehr mı1ıssen. In den etzten len Einsatzplanungen imMmmMer uch eıinen

Partner der Basıs hatJahren, während denen ich als Bischo{ifsvikar
das Personalamt leitete, kam 1Ur einmal Obwohl tür uns Katholiken 1NnNe noch größe-
Z  E Abwahl elınes Pifarrers. Kınıge Male WUulL- Entflechtung zwischen Kirche und SA

wünschenswert wäre, erachten WI1Tr die be1den Pfarrer schlecht wiedergewählt (weni-
ger als 70% der Stimmen), W as diesen Klar- UnNs übliche Mitwirkung und Mıtverantwor-

tung des Kirchenvolkes bel Pfarreibesetzun-heit verschai{fte, daß der e1ıt sel, 1ıne
MNEeCUEC Stelle suchen. FKür die vielen aber, gen als durchaus pOS1t1LV.
die als Pfarrer regelmäßig m1 gutem Resul-
LaTlt bestätigt werden, 1ST die 1m etzten Jahr-
hundert umstirıttene Wiederwahl eute
eın Zeichen der Anerkennung.
Schwierigkeiten
haben WI1Tr abh und mıi1t ‚her kleineren
Kirchgemeinden, die einfach nicht hın-
nehmen wollen, keinen eigenen Priıester 1n
ihrer Pfarrei haben, und eigenmächtig el-
11  _ Priester womöglich auft dem Inseraten-
weg suchen. In wel Fällen konnte der
Bischoft nicht verantworten, diesen nach S@1-
111e Urteil für die Gemeindeleitung unfähi-
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